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A n fra.$ eb e a n t W 0 r t ull..&2.. 

Auf eine Anfrage der Abg o E ben b i eh 1 e:r; und Genossen, 

betreffend die Zuständigkeit in der Frage der Ents~ädi~llgen für Häuser, 

Wohnungen eta., die von der amerikanisohen Basat zungsinacht beansprucht werden, 

teilt Bundesminister rur Finanzen DroM arg a r J t hamit: 

Mi t Erlass des Bundesministeriums ~ür Finanzen vom 23.,August 1950, 

Zl. 601>445~16/50,wurde die M.s.gistratsabteilung 62-II davon in Kenntnis gesetzt, 

dass das Bundesministerium für Finanzen ·die AusG.xbeitung eines Gesetzes. be­

treffend dieduroh die Besatzungsmächte verv.~sachten S~häden und betreffend 

die den Parteien auf Grund der Beschla~ahme geb~hrenden Vergütun.~en,in An­
grift genommen habe und dass beabsichtigt sei, für die einzelnen Konen die 

Ve:r'gütungen so.weitals möglich nach den gleiohen ,Grundsätzen zu b€!l1esseUa 

Der erwähnt; Erlass, der in seinem F~ptteil der Magistratsabteilung 

" 62-11 verschiedene Erhebungen auftrug, die für die beabsichtigte Neuregelu.ng 

wesentlich erschienen, schloss mit dem Ersuchen j !~im Hinblick auf die in 

AussioKt genommene Neuregelung mit der Hillausgabe weiterer Bescheide auf Grund 

des Reichsleistungsgesetzes in Angelegenheiten der 'lergütungen rür beschlag­

n!lbmte lI'fohnobj .. kte zuwarten zu wollen,," 

Als dieser Erlass des :aund~$mil'listeriums rur Finanzen an die Magistrats­

abteilung 62 .. 1I erging, wurde angenommeu, dass die Neuregelung in Bälde zu ge­

wärtigen sei. Da sicll nunmehr .herausgestellt hat ,dass die VorarbeiteR längere 

Zeit in Anspruch n..nmen, habe ich Weisung gegeben, dass der erwähnte Erlass 

surilokgezogen wird .. Ich bemerke, dass ein anal.ogcrErlass für die länder 

Ober5sterreich und Salzburg nicht hinausgegeben wurde" 

In Angelcgenhei t von Vergütul1gen für beschla.gnahmte ffiiuser ergehen sei­
tens der Finanzverwaltung kei. ne Bescheide im reQhtsförmlichcn Sin.."1e. Bei Beschlag­
nahme für das amerikanische Element ist nämlich die USFA-Zahlstell~ als Bedarfs­
stelle im Sinne des Reichsleistungsgesetzes anzusehell c § 27 (2) des Reichs­
lcistungsgesctze.s besagt, dass in allen Fällen, in. denen eine Einigung zwischen 
dem Leistungspflichtigen (d~i~dcr durch die Beschlagnanme betroffenen Partei) 
und der Bedarfsstelle über die Entsohädigv.ng";nicht zustande kon:n:nt, auf Antrag 
. .;incs der Beteiligten die Verwaltungsbehörde, d"i~ " im Bereiche der Stadt Wien 
_die Magistratsabteilung 62,_entscheidet~ 

Die USFA-Zahlstelle Wien wird gl eichzeitig angewi asen, bei Nichteini­
gung über Anspruche auf Vergütung f1i.r Liegenschaften 1 die nach dem Reichsletstungs­
gesetz: beschlagnahmt sind, die Par'tei darüber zu belehren, dass si:e berechtigt 
ist, cinonförmlichon Antrag auf bescheid.mässige~" 1(;f1';jSetzung einer Vergütung 
binnen weiterer vier Wochen beim M<g' istrat Wien ei:r..zubiingcn .. 
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